
Deutner & Schöndorfer – Lohnverrechnung Update 202011

Einspielen des Updates 202011

Verbinden Sie sich mit dem Internet.
Öffnen Sie das Lohnprogramm und starten Sie das Programm Datei / Update automatisch einspielen
(falls Ihre Firewall den Zugriff unterbinden will, geben Sie ihn frei).

Alternativ können Sie die Datei upd2020.zip von www.lohnverrechnung.com oder www.deutner-
software.at herunterladen und in das Lohnverzeichnis ...\Lohn2020 extrahieren (bestehende Dateien 
überschreiben).

Wenn Sie das Lohnprogramm wieder starten, muss die oben links angezeigte Versionsnummer 202011 
sein.

Übersicht der Änderungen

I) Gesetzliche Änderungen

1. Kurzarbeit Phase 3 bis 31.03.2021 (Zusatzmodul)

Mit großer Verspätung hat auch das AMS mitbekommen, dass der Oktober längst vorbei ist und daher 
gab es am 13.11.2020 abends die Infos für die Meldung der CSV-Dateien bzw. am 14.11.2020 die 
adaptierte Excel-Projektdatei für die Kurzarbeit der Phase 3.

Das Lohnprogramm unterstützt daher ab der Version 202011 wieder die beiden Ausgabeformate 
(entweder in eine CSV-Datei für die direkte Übertragung im eAMS-Konto oder der Export für den Import 
in die AMS Excel Projektdatei).

2. Unveränderliche Steuernummer seit Juli 2020

Seit dem Juli werden bei einem Standortverlegung keine neuen Steuernummern mehr vergeben. Das 
Lohnprogramm ändert daher auch automatisch beim Erstaufruf mit dieser Version die Steuernummer 
bzw. setzt die Steuernummer aus den bisherigen Feldern Finanzamtnummer und Steuernummer 
zusammen. Sowohl im Firmenstamm, als auch im Personalstamm (für freie Dienstnehmer) und auch in 
der Lohnverrechnungsstelle sind daher nur mehr die jeweiligen Steuernummern in einem Feld ersichtlich 
(Ausnahme davon ist der Firmenstamm). Alle notwendigen Programmpunkte wurden an das neue Feld 
angepasst (vor allem auch bereits die neue Version des L16 ab dem 01.01.2021 oder auch die zwar jetzt 
noch nicht notwendige Jahreskommunalsteuererklärung).

Achtung: Es ist in diesem Punkt für Sie keine Änderung der Stammdaten notwendig.

3. Änderungen ELDA Meldungen ab 01.12.2020

Ab dem 01.12.2020 gibt es folgende neue ELDA Meldungen:
 Entsendung eines Arbeitsnehmers in einen Staat mit bilateralem Abkommen (der Punkt für die 

Erfassung des Formulars E5 wird automatisch ab dem 01.12.2020 bei den Entsendungsanträgen 
aktiviert)

 Unfallmeldung für Beschäftigungstherapie und Ausbildungslehrgänge (= eigener Punkt unter 
Menü Sonstiges, vor dem 01.12.2020 erhalten Sie eine Fehlermeldung!)

 mBGM Version 02 (hier wird nur bei kürzer als einen Monat beschäftigten Dienstnehmern die 
Kennung für Urlaubsersatzleistung/Kündigungsentschädigung zusätzlich gemeldet) 



II) Programmverbesserung

1. Einspielen einer neuen Lizenzdatei

Durch das Zusatzmodul Corona Kurzarbeit Phase 3 wurde es häufig notwendig, dass eine neue Lizenzdatei 
eingespielt wird, was über die Windows-Werkzeuge eine gewisse Herausforderung darstellte. Um auch 
diesen Punkt für die Anwender zu erleichtern steht ab sofort unter Hilfe – neue Lizenzdatei einspielen ein 
eigener Programmpunkt zur Verfügung, der überprüft, ob es eine geänderte Lizenzdatei für die eigene 
Lizenznummer gibt und wenn ja, wird diese automatisch heruntergeladen und eingespielt. Es ist lediglich 
notwendig, dass Sie das Lohnprogramm nach dem Einspielen neu starten, alles andere erledigt auch 
hierbei ab sofort die Software.


